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I. 	 Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 2/71 ist 

durch einen grauen Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt das westlich an die Straße Hinseler Hof an-

schließende Gelände zwischen der Milchstraße, der Straße 


Krümmgensfeld, den Grundstücken Krümmgensfeld Haus Nr. 19 


und Hattingswiese Haus Nr. 24, der Straße Hattingswiese so- 


wie der Straße Hinseler Hof. 


11. 	Allgemeines 


Die Erschließung und Besiedlung des Geländes zwischen der 


Straße Hattingswiese und der Milchstraße beschränkt sich 


bisher auf den Bereich, der in den geltenden Bauleitplänen 

als Bauland ausgewiesen ist. Dieses städtebaulich unbefrie- 


digende Siedlungsfragment soll durch die Ausdehnung der Be- 


bauung bis zur Straße Hinseler Hof abgerundet werden. Es ist 


dazu vorgesehen, die Straße Krümmgensfeld bis zur Straße 


Hinseler Hof zu verlängern und von der Milchstraße zur Straße 


Hattingswiese eine neue Erschließungsstraße anzulegen. Außer- 

dem sind weitere Querverbindungen in Form von Fußwegen einge- 


plant. Die Bebauung erfolgt in Fortsetzung der vorhandenen 


Substanz mit I-geschossigen Einzelhäusern sowie mit II-ge- 


schossigen Doppel- und Reihenhäusern, vornehmlich für Eigen- 


tumsmaßnahmen. Nur an der Milchstraße zwischen Hinseler Hof 

und Krummeckweg ist eine 111-geschossige Bauweise festgesetzt. 


Insgesamt werden Ca. 120 neue Wohnungseinheiten geschaffen. 


Im Verfahrensgebiet sind zwei öffentliche Grünanlagen vorge- 


sehen, eine - mit Xinderspielplatz - im Bereich des Ehrenmals 
und eine - mit Bolzplatz - an der Straße Hinseler Hof / Ecke 
Hattingswiese. Die Straße Hattingswiese soll dabei etwa vom 


Haus Nr. 29 entlang der Grünanlage zur Straße Hinseler Hof 


nur noch als Fußweg bestehen bleiben. Dies ist erforderlich, 


da im Kreuzungsbereich der Straße Hinseler Hof / Landstraße 
441 eine Straßeneinmündung aus verkehrlichen Gründen nicht 


vertretbar ist. 


Der Siedlungsbereich hat eine günstige Lage zu den Verkehrs- 


verbindungen, den öffentlichen Einrichtungen und den Ein- 


kaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. 




111. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Bodenordnende und sonstige Maßnahmen sind erforderlich. 


IV~-Kosten 


Die durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes voraussicht- 


lich entstehenden Kosten wurden überschläglich ermittelt und 


betragen für 


Bodenordnung: 


Straßenbau: 


Kanalbau: 


Gärtnerische Gestaltung: 


Bufgrund der Satzung der Stadt Essen über die Erhebung von 


Erschließungsbeiträgen werden Ca. 890.000,-- DM wieder 


vereinnahmt. 


V. 	 'Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes "Milchstraße / 
Hinseler Hof" 2/71 gelten die früher getroffenen Festset- 

~ungen~insbesonderedie 

"Ordnungsbehördliche Verordnung über die Abstufung und Rege- 

lung der Bebauung (Baustufenordnung) und die Vorgartenge- 

staltung an Hauptverkehrsstraßen für das Gebiet der Stadt 

Essen" 
als aufgehoben, soweit sie den Geltungsbereich des Bebauungs- 


planes 2/71 erfassen. 


Essen, den 22. April 1971 
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